
Legasthenie-Erlaß Bremen 

1.8.1978 

Grundschulen und Schulen des Sekundarbereiches 1 im Lande Bremen 

Betr.: Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und 
des Rechtschreibens 

Nachstehend veröffentliche ich als Nachdruck den Beschluß der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 20. April 1978 über die 
"Grundsätze zur Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des 
Lesens und des Rechtschreibens". 

Diese Grundsätze treten am 1. August 1978 an die Stelle der bisherigen Richtlinien zur 
Feststellung der Lese-Rechtschreibschwäche und zur Durchführung von Fördermaßnahmen 
vorn 24. April 1974 (RE vom 24. 4. 1974, BrSBl 408/1), die zum gleichen Zeitpunkt außer 
Kraft treten. 

Die Durchführung der in Nummer 3.2 der Grundsätze vom 20. 4. 1978 genannten besonderen 
Fördermaßnahmen erfolgt im Rahmen der den Schulen für diesen Zweck zugewiesenen 
zusätzlichen Lehrerstunden und Lehr- und Lernmittel. 

Grundsätze zur Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim 
Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens 

Es gibt Schüler, die besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben haben. Ausmaß, 
Erscheinungsbild, Zustandekommen und Folgen solcher Schwierigkeiten wurden In den 
letzten Jahren unter der Bezeichnung "Legasthenie" ausführlich diskutiert und untersucht. Die 
umfangreiche pädagogische, psychologische und medizinische Forschung auf diesem Gebiet 
hat noch viele Fragen offengelassen, Unbestritten tat jedoch, daß Fördermassnahmen für 
Schüler notwendig sind, die besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben haben. 

Die nachstehenden Grundsätze sollen dazu beitragen, die von den Kultusverwaltungen 
getroffenen Regelungen der Fördermaßnahmen für Schüler mit besonderen Schwierigkeiten 
im Lesen und Rechtschreiben einander anzugleichen und zu verbessern und damit für diese 
Schüler bessere Chancen zu schaffen, auftretende Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens 
und Rechtschreibens zu überwinden. 

1. Lesen- und Schreibenlernen als Aufgabe der Schule 

Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den 
Erwerb von Wissen und Information, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben 
besondere Bedeutung zu. Das Lesen und Schreiben zu lehren gehört daher zu den 
Hauptaufgaben der Grundschule, und es ist ihre pädagogische Aufgabe, dafür zu sorgen, daß 
möglichst wenige Schüler gegenüber diesen Grundanforderungen versagen. 

Um besondere Schwierigkeiten Im Lesen und Rechtschreiben zu vermeiden oder zu 
überwinden, Ist es nötig: 



diejenigen Fertigkeiten und Fähigkeiten systematisch zu entwickeln, die Voraussetzung für 
das Erlernen des Lesens und Schreibens sind;  

die Lehrgänge und den Unterricht für das Erlernen des Lesens und Rechtschreibens ständig 
weiter zu verbessern; 

Schüler zusätzlich zu fördern, die trotz eines fachgerechten Unterrichte besondere 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens haben. 

2. Lesen- und Schreibenlernen 

2.1 Voraussetzungen 

Das Erlernen des Lesens und des Schreibens vollzieht sich in einem differenzierten Prozeß. 
Zu den Voraussetzungen gehören besonders Sprach- und Sprechfähigkeiten, Fähigkeiten der 
optischen und akustischen Wahrnehmung und Differenzierung. der rhythmischen 
Gliederungsfähigkeit, des Symbolverständnisses und feinmotorischer Fertigkeiten der Hand. 

Wichtig sind aber auch allgemeinere Lernvoraussetzungen wie Selbstvertrauen, Freude am 
Lernen, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, intellektuelle Neugierde, Denkfähigkeit. 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. 

Weil die Schulanfänger unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen, hat der Lehrer zu 
Beginn der Jahrgangsstufe 1 die Ausgangslage der Kinder zu berücksichtigen. Soweit die 
Kinder die erwarteten Fertigkeiten und Fähigkeiten im Vorschulalter nicht erworben haben, 
müssen diese Im Unterricht systematisch entwickelt werden. 

2.2 Unterricht 

Ein sorgfältig durchgeführter Erstlese- und Schreibunterricht, in dem die einzelnen Stufen und 
Phasen des Lese- und Schreiblehrgangs gründlich abgesichert sind, ist die entscheidende 
Grundlage, ein Versagen im Lesen und Schreiben zu verhindern. 

Dabei muß sich der Unterricht an den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, dem 
individuellen Lernverhalten und Lerntempo orientieren. Der Rechtschreibunterricht sollte in 
angemessener Weise in den Sprach und Sachunterricht einbezogen werden. Daneben sollten 
Versuche angestellt werden, ob sich der Rechtschreibunterricht auf einen Grundwortschatz 
beziehen kann. 

Individualisierung des Unterrichts wird vor allem durch differenzierende Maßnahmen wie 
Binnendifferenzierung und Förderunterricht erreicht, in den "Empfehlungen zur Arbeit in der 
Grundschule" (Beschluß der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland vom 2. Juli 1970) sind die verschiedenen Möglichkeiten der 
Differenzierung dargelegt. 

Förderunterricht sollte in den Jahrgangsstufen 1 und 2 dann angesetzt werden, wenn sich trotz 
Binnendifferenzierung bei Schülern besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens zeigen, sofern nicht ihre Sonderschulbedürftigkeit erwiesen ist. Zu 
empfehlen sind zeitlich begrenzte, in der Zusammensetzung wechselnde Gruppen. Es ist zu 
erwarten, daß in dem Maße, wie der Erstlese- und Schreibunterricht in den 
Anfangsjahrgängen der Grundschule systematisch und sachgerecht erteilt wird, die Anzahl 



derjenigen Schüler sich verringert, die nach der Jahrgangsstufe 2 besonderer 
Fördermaßnahmen bedürfen. 

3. Fördermaßnahmen 

Fördermaßnahmen haben eine größere Aussicht auf Erfolg, wenn die Ursachen der 
Lernschwierigkeiten erkannt sind. Die bloße Feststellung des Ausmaßes von Versagen, zum 
Beispiel durch normorientierte Texte, reicht nicht aus. 

Ausgangspunkt für Fördermaßnahmen sind daher die Beobachtungen des Lehrers zum 
sprachlichen, kognitiven, emotional-sozialen und zum motorischen Entwicklungsstand sowie 
zur Sinnestüchtigkeit des einzelnen Schülers mit Lernschwierigkeiten. 

In einzelnen Fällen wird es nötig sein, die Beobachtungen durch gezielte Untersuchungen zu 
ergänzen. Soweit der Klassenlehrer/Klassenleiter oder der Fachlehrer für Deutsch 
Untersuchungen nicht selbst durchführen kann, sollten besonders fachkundige Lehrer (z.B. 
Förderkursleiter, Beratungslehrer, Sonderschullehrer) damit beauftragt werden. 
Gegebenenfalls sollte der Schulpsychologe und/oder der Schularzt eingeschaltet werden.. In 
besonderen Fällen sind den Erziehungsberechtigten ohrenärztliche, augenärztliche und andere 
Spezialuntersuchungen zu empfehlen. 

Die pädagogische Entscheidung über die Förderbedürftigkeit des einzelnen Schülers und über 
die Art und Umfang der Fördermaßnahmen trifft im Rahmen der geltenden Bestimmungen 
die Schule. Die Bestimmungen über die Umschulung/Überweisung in die Sonderschule 
bleiben davon unberührt. 

3.1 Allgemeine Fördermaßnahmen 

In den Jahrgangsstufen 3 und 4 sind erforderlichenfalls die Maßnahmen der 
Binnendifferenzierung fortzuführen. 

Die klasseninterne Förderung sollte vor besonderen Fördermaßnahmen in Erwägung gezogen 
werden, weil 

• Schüler mit Lernschwierigkeiten in der gewohnten sozialen Umgebung bleiben;  
• sämtlichen Schülern durch Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit Möglichkeiten zu 

gegenseitiger Hilfe und zu sozialem Handeln eröffnet werden;  
• den Schülern mit Lernschwierigkeiten spezielle Übungen im unmittelbaren 

Zusammenhang mit dem Deutschunterricht angeboten werden;  
• die förderbedürftigen Schüler zeitlich nicht durch zusätzliche Unterrichtsstunden 

belastet werden. 

3.2 Besondere Fördermaßnahmen 

Besondere Fördermaßnahmen sollen für Schüler vorgesehen werden, die die Ziele des Lese- 
und/oder Rechtschreibunterrichts der Jahrgangsstufe 2 noch nicht erreicht haben, sowie für 
Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4, deren Leistungen im Lesen und/oder Rechtschreiben 
über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten hinweg schlechter als ausreichend bewertet 
werden. Zur Objektivierung der Leistungsbewertung sind gegebenenfalls auch informelle und 
standardisierte Tests heranzuziehen. 



Besondere Fördermaßnahmen können in klasseninternen, klassenübergreifenden und in 
Ausnahmefällen in jahrgangsstufenübergreifenden und schulübergreifenden Gruppen 
durchgeführt werden. Das ist im Rahmen von Verfügungsstunden oder in zusätzlichen 
Fördergruppen möglich. 

Fördergruppen sollten nach Möglichkeit aus Schülern der gleichen Jahrgangsstufe gebildet 
werden. Sie sollen in der Regel vier bis acht Schüler umfassen. 

Die Zahl der Förderstunden sollte je nach Bedarf zwei bis fünf Wochenstunden betragen. Sie 
können sowohl parallel zum entsprechenden Regelunterricht der Klasse als auch zusätzlich 
erteilt werden. Die zusätzliche Belastung des einzelnen Schülers sollte zwei Wochenstunden 
nicht überschreiten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrer/Klassenleiter, Fachlehrer für Deutsch und dem 
Lehrer der Fördergruppe ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Hilfe. 

Besondere Fördermaßnahmen sind zusätzliches Lese- und Rechtschreibtraining: 

• Das Lesetraining dient in Verbindung mit Maßnahmen zur allgemeinen 
Sprachförderung vor allem dazu, Lesehemmungen abzubauen, die Lesefertigkeit zu 
steigern und die Schüler zum sinnentnehmenden Lesen zu befähigen. Motivierendes 
Lesematerial soll zur selbständigen Beschäftigung mit Büchern anregen.  

• Das Rechtschreibtraining soll dem Schüler helfen, seine Lücken in der 
Rechtschreibung zu schließen. Rechtschreibtraining ist uni so erfolgreicher, je 
systematischer es aufgebaut ist. 
Es umfaßt unter anderem auch Besonderheiten der rechtschreibbezogenen Übungen, z. 
B. Training der Merkfähigkeit, Einüben von Regeln, Wortsammlungen unter Sach- 
und Rechtschreibgesichtspunkten, Übungen im Benutzen von Wörterbüchern, 
Ableitung der Rechtschreibung aus der Wortgeschichte und Sammeln von 
Wortfamilien. 

Für Schüler, deren besondere Schwierigkeiten im Lesen und/oder Rechtschreiben bis zum 
Ende der Grundschule nicht behoben werden konnten, sind in den Jahrgangsstufen 5 und 6 die 
Maßnahmen der Binnendifferenzierung fortzuführen. 

Soweit binnendifferenzierende Maßnahmen, insbesondere bei großen Schwierigkeiten im 
Rechtschreiben nicht ausreichen, können entsprechende besondere Fördermaßnahmen 
fortgesetzt werden. 

Es ist davon auszugehen, daß durch die Förderung in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 
Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben im wesentlichen behoben sind. Soweit bei 
einzelnen Schülern besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben auch noch nach 
Jahrgangsstufe 6 vorhanden sind, soll die Schule weiterhin versuchen, diese durch geeignete 
Maßnahmen zu beheben. 

4. Leistungsfeststellung und -bewertung 

Auch Schüler mit besonderen Schwierigkeiten Im Lesen und Rechtschreiben unterliegen 
grundsätzlich den für alle Schüler geltenden Maßstäben der Leistungsbewertung. 



4.1 Bei Schülern, für die besondere Fördermaßnahmen vorzustehen sind, gilt - allenfalls bis 
zur Jahrgangsstufe 6 - zusätzlich folgendes: 

4.1.1 Der Lehrer soll nach seinem pädagogischen Ermessen die Leistungserhebung dem 
aktuellen Leistungsstand des einzelnen Schülers anpassen. Zur Feststellung des 
Lernfortschritts sind mündliche und schriftliche Übungen, Klassenarbeiten und informelle 
Verfahren heranzuziehen sowie Beobachtungen zu nutzen, wie sich der Schüler beim Lesen 
und Schreiben verhält und ob und wie er Hilfsmittel (z. B. Wörterbuch, Wörterliste) u. a. 
Hilfen (z. B. Partner- und Gruppengespräche) nutzt. 

4.1.2 Die Bewertung der Leistungen Im Lesen und Rechtschreiben geschieht unter 
pädagogischen Gesichtspunkten. Das kann z. B. bedeuten: 

• die Leistung wird nur verbal und ohne Bezug zum herkömmlichen Notensystem 
beurteilt;  

• die Leistung wird durch Noten und zusätzlich durch eine verbale Aussage beurteilt  

4.1.3 Diese Prinzipien gelten grundsätzlich auch für die Halbjahres- und Jahreszeugnisse. 
Sollten Lesern und Rechtschreiben nicht gesondert ausgewiesen werden, sind sie bei der 
Festsetzung der Deutschnote zurückhaltend zu gewichten. 

4.2 Besondere Schwierigkeiten im rechtschreiben allein dürfen kein Grund sein, bei sonst 
angemessener Gesamtleistung einen Schüler vom Übergang an eine weiterführende Schule 
auszuschließen. 

4.3 Abgangs- und Abschlußzeugnisse worden nach den für alle Schüler geltenden 
Bestimmungen erteilt. 

5. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

Die Erziehungsberechtigten von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben sollen über Erscheinungsformen und Ursachen der Schwierigkeiten und die 
Möglichkeit, sie zu überwinden, informiert worden. Ihnen sind Hinweise auf die jeweils 
angewandte Lese- und Rechtschreibmethode, auf die besonderen Lehr- und Lernmittel, auf 
häusliche Übungsmöglichkeiten, geeignete Fördermaterialien, Motivationshilfen und 
Leistungsanforderungen zu geben. Die Erziehungsberechtigten sind über schulische 
Fördermaßnahmen und deren Verlauf frühzeitig zu unterrichten. Im Einzelfall sollten 
Hinweise für eine psychologische Untersuchung gegeben worden. 

6. Lehreraus- und Lehrerfortbildung 

Die Vermittlung der Fähigkeit, Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben zu fördern gehört zu den Aufgaben der Lehrerbildung. 

Das bedeutet für 

• das Studium: 
Jeder für den Unterricht In der Grundschule ausgebildete Lehrer sollte eine gründliche 
Ausbildung in der Didaktik und Methodik des Erstlese- und Erstschreibunterrichts 
unter Berücksichtigung der Problematik von Lernschwierigkeiten erhalten.  



• den Vorbereitungsdienst: 
Der Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben in den Jahrgangsstufen 1 und 2 sollte 
ein Pflichtteil der unterrichtspraktischen Ausbildung der Lehrer für die Grundschule 
sein. Daneben sind Veranstaltungen zur Erkennung und Förderung von Schülern mit 
besonderen Schwierigkeiten im 'Lesen und In der Rechtschreibung für Lehrer der 
Grundschule anzubieten.  

• die Lehrerfortbildung: 
Neben Kursen zur Didaktik und Methodik des Erstlese- und Erstschreibunterrichts 
sollen Veranstaltungen zur Erkennung und Förderung von Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten Im Lesen und Rechtschreiben durchgeführt werden.  

 


